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2.	 Für die Studierenden der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Mannheim pro Studienjahr 
123,00 Euro. Hiervon entfällt ein Beitragsanteil von 88,00 Euro auf das Studentenwerk sowie 
ein Anteil von 35,00 Euro auf die Komplementärfinanzierung des VRN-Semestertickets. 

Studierende, die an mehreren der oben genannten Hochschulen immatrikuliert sind, haben nur 
einen Beitrag, und zwar den höheren, zu entrichten. 

Die Höhe des Beitragsanteils für das Studentenwerk ist zunächst bis einschließlich Sommerse­
mester 2012 festgelegt. 

§ 4 Fälligkeit und Zahlung 

1.	 Die Beiträge sind bei Immatrikulation bzw. Rückmeldung, bei der Dualen Hochschule Baden­
Württemberg zu Beginn des Studienjahres bzw. des Studiums fällig. Sie werden von den für 
die Hochschulen sowie der für die Popakademie Baden-Württemberg zuständigen Kasse un­
entgeltlich erhoben und vollstreckt. 

2.	 Bei der Immatrikulation oder Rückmeldung ist die Zahlung des Beitrages nachzuweisen. 

§ 5 Stundung, Ermäßigung 

1.	 Der Beitrag kann nicht erlassen, ermäßigt oder gestundet werden. Ein Anspruch auf anteilige 
Rückzahlung des Beitrages im Falle der Exmatrikulation oder der Rücknahme der Immatriku­
lation vor Ablauf des Semesters bzw. Studienjahrs besteht nicht. 

2.	 Schwerbehinderten Studierenden, die wegen ihrer Behinderung zur kostenlosen Benutzung 
des öffentlichen Personennahverkehrs berechtigt sind, wird auf Antrag und gegen Nachweis 
der für das Semesterticket erhobene Beitragsanteil zurückerstattet. Der Rückerstattungsantrag 
ist an das Studentenwerk zu richten, er muss spätestens bis zum Ende des Semesters, für 
das der Beitrag entrichtet wurde, beim Studentenwerk eingegangen sein. 

§ 6 Rückerstattung 

Auf Antrag kann der entrichtete Studentenwerksbeitrag unter folgenden Bedingungen und Fristen 
für das betreffende Semester bzw. Studienjahr rückerstattet werden: 

1.	 Eine Rückerstattung des Beitrags erfolgt bei Exmatrikulation vor oder innerhalb von zwei Wo­
chen nach Beginn des Semesters/Studienjahrs. Dies gilt auch, wenn der Beitrag ohne Immat­
rikulation bezahlt wurde und diese auch später nicht erfolgt. Der Antrag auf Rückerstattung ist 
spätestens bis zum Ende des ersten Monats des Semesters zu stellen, der Nachweis der Ex­
matrikulation bzw. unterbliebenen Immatrikulation sowie der Beitragszahlung ist beizufügen. 

2.	 Eine Rückerstattung erfolgt darüber hinaus, wenn der/die Studierende bis zum Ende des ers­
ten Monats des Semesters/Studienjahrs an einer anderen Hochschule zugelassen und immat­
rikuliert wurde. Der Antrag auf Rückerstattung ist in diesem Fall bis Ende des zweiten Monats 
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des Semesters zu stellen. Die Frist kann jeweils um einen Monat verlängert werden, falls der 
Semesterbeginn der anderen Hochschule nachweislich später liegt als der der Hochschule der 
Erstimmatrikulation. Dem Antrag auf Rückerstattung sind Zulassungsbescheid und Immatriku­
lationsbescheinigung der neuen sowie Nachweis der Exmatrikulation an der alten Hochschule 
beizufügen 

Nach Ablauf der genannten Fristen ist keine Rückerstattung mehr möglich. 

Der schriftliche Antrag ist an das Studentenwerk Mannheim zu richten. 

§ 7 Inkrafttreten 

Die Beitragsordnung wird in den amtlichen Bekanntmachungen der Universität Mannheim veröf­
fentlicht. Sie tritt einen Tag nach Veröffentlichung in kraft und ersetzt die Beitragsordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom Dezember 2006. 

Ma nheim, im Januar 2009 

Dr. Jens Schröder 
Ge chäftsführer 


